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portofreie Karten, die vom Bureau zur Ver-

fügung gestellt werdcu, Das Personal
ist zu pünktlicher und gewissenhafter
Au- und Abmeldung beim Bureau
streng verpflichtet.

Das Bureau beobachtet bei Besetzung der

Stellen möglichst die Reihenfolge der An-
Meldungen. Abweichungen von diesem Ver-

fahren können durch bestimmte Wünsche des

Publikums oder spezielle Eigenschaften der

Pflegenden für den besondern Fall bedingt

sein. Pflegedienst bis zu drei Tagen Dauer

zieht keine Zurücksetzung in der Reihenfolge
nach sich.

Das Pflegepersonal ist berechtigt, unter

sofortiger Mitteilung an das Bureau, auch

Stellen anzunehmen, die ihm nicht durch das

Bureau angeboten werden.

Es ist dem Pflegepersonal untersagt, eigen-

mächtig und ohne Einwilligung des Bureaus,
bevor Ersatz da ist, aus der Stelle zu treten.

In Notfällen darf eine vom Bureau an-

gebotene Stelle nicht anSgcschlagen werden.

Für das Publikum und das Pflegepersonal
sind verbindlich die vom Bureau heraus-
gegebenen „Vorschriften für die Ausübung
der Privatkranken- und Wochenpflege". Die-
selben geben Auskunft über die Rechte und

Pflichten des Personals und enthalten den

Tarif des Bureaus. Sie sind vom Personal
bei Nebernahme einer neuen Pflege sofort den

Augehörigen des Kranken zu übergeben.

Das Pflegepersonal ist verpflichtet, inner-

halb zwei Tagen, nach Uebernahme einer

vom Bureau zugeteilten Stelle, dasselbe mund-

lich oder schriftlich über die angetroffenen Ver-
hältnisse, Art der Krankheit und voraussichtliche
Dauer der Pflege kurz in Kenntnis zu setzen.

Das Bureau bestimmt dann die Hohe des

Pflegegeldes und teilt sie der Familie des

Kranken und der Pflegepcrson mit.

Für Honoriernng der krankenpflegerischen

Leistungen gelten die vom Bureau festgesetzten

Taxen, sie sind für das Publikum und das

Pflegepersonal verbindlich. Die Rechnungs-

stcllung an das Publikum und die Anszah-

lung deS Personals erfolgt durch das Bureau.

Nach Abschlug einer Pflege zieht das

Bureau über jede durch seine Vermittlung
plazierte Pflegeperson Erkundigungen ein.

Bei andauernd ungenügenden Leistungen,

groben oder wiederholten Verstößen gegen die

vorstehenden Bestimmungen, sowie bei mehr-

fachen begründeten Klagen von feiten der

Pflegestcllen verfügt die Anfsichtskommissivn
den zeitweiligen oder gänzlichen Ausschluß

von der Vermittlung.
Wegen Eintritt in das Pflcgerinnenheim

oder Anschluß an die Stellenvermittlung,
wende man sich bis Anfang November IWii
an Frl. Emmy Kupfer, Neufeldstraße, Bern,

nachher an die Frau Vorsteherin des Pflege

rinnenheims vom Roten Kreuz, Predigergaffe,
Bern.

-ês^-

V?ie verkittet man à Verunreinigung von V?un6en?
Pvii I>r. Uarl Wraszmann iMünchem.

Abgesehen von der Blutung, die nicht immer vor entzündlichen Erkrankungen darstellt, auf-
für das Leben gefährlich sein muß, bringt jede, ^ gehoben wird.
auch die allerkleinste Wunde und Verletzung Für erste Hülfe kommen meist frische Wuu-
des Körpers außer dem Wundschmerz auch

^ den in Betracht, die nach der Art der Entste-
noch die Vöcfahr einer Wundentzüudung mit hung als Schnitt-, Hieb-und Stichwunde» )mit
sich. Diese tritt dann ein, wenn durch die glatten, scharfen Rändern) und Riß-, Quetsch-,

Verletzung der Znsammenhang der Bedeckung Schuß- und Bißwunden, letztere mit unebenen,

des Körpers, welcher den mächtigsten Schutz gequetschteu Räudern, unterschieden werden.
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Die Wundheilung erfolgt im günstigsten

Falle rasch durch Verklebung der Ränder und

sich unmittelbar anschließende Vernarbung.
Die Narben sind anfangs rötlich, später werden

sie blaß. Tic Heilung durch Vcrklebung findet

nur bei solchen Wunden statt, deren Ränder

und Flüchen in genaue Berührung zueinander

gebracht und dann durch ergossene Lymph-
slüssigkeit gleichsam verklebt werden. Dws setzt

unbedingt voraus, daß von außen keine

Schädlichkeit in die Wunde hineindringt. Tas
zwischen die Wundflächen ergossene Blut nebst

der Lymphe wird im Heilungsprozcsse durch

eine gefäßreiche, zelligc Neubildung ersetzt,

die sich allmählich in die aus Bindegewebe

bestehende Narbe umwandelt. Die lleberhäutung
der Wunde erfolgt von den Rändern her,

indem die Zellen der Haut in Wucherung

geraten. Tie zweite Art der Heilung er-

folgt unter Ausscheidung einer rötlichgelben

Flüssigkeit, des Wundsekrctes, während auf
der Wundflüche nach einigen Tagen die so-

genannte Granulation beginnt, das heißt die

Bildung eines gefäßreichen, neuen, sich als

rote Kuöpfchen präsentierenden Gewebes, das

dann den sogenannten Eiter, der größtenteils
aus weißen Blutkörperchen besteht, produziert.
Immer wenn die Wunde verunreinigt wird,

tritt reichliche Eiterbildung auf. Schließlich
werden die Granulationen abgestoßen, die

Wunde kommt in den Zustand der Reinigung
und dann erfolgt bald die Heilung unter

Bildung einer Narbe. Vor 2ü Jahren noch

glaubte mau, daß jede Wunde unter Eiterung
heilen müsse. Dies ist unrichtig. Die Eiterung
ist vielmehr meist die Folge einer Verunreini-

gung der Wunde.

Die Behandlung der Wunde durch
den Arzt geht darauf hinaus, die Eiterbil-

dung an Wunden möglichst zu verhüten oder

zu beschränken.

An alten, verunreinigten Wunden zeigen

sich mehr oder minder hochgradige Eutzün-
dungscrscheinungen, hervorgerufen durch ein-

dringende kleinste, pflanzliche Lebewesen in die

Wunde, durch deren Tätigkeit die Wunden

gereizt werden und durch deren Aufnahme in
das Blut oder in die Lymphbahnen des

Körpers schwere Erkrankungen des Menschen

hervorgerufen werden. Diese die Eiterung her-

vorrufenden Kokken und Bakterien sind überall
in der Umgebung vorhanden, an den Klei-
dem, Händen, Gerätschaften, am Boden, im

gewöhnlichen Wasser, sie sind, um es bildlich

zu sagen, so zahlreich in der Nachbarschaft

aller Wunden vertreten, wie etwa der Mehlstaub
in der Mühle. Das Bestreben deS Arztes geht

dahin, diese Eiterung zu verhindern oder ihre

Wirkungen möglichst zu beschränken. Er ver-

führt hierzu in folgender Weise:
1. Bei ganz frischen, noch nicht verunreinigten

Wunden : Zunächst reinigt der Arzt seine eigenen

.Bände durch wiederholtes gründlichstes Ab-

bürsten in heißem Seifenwasser, sorgfältigste

Reinigung der Untcrnagelräume, Bürsten in

möglichst heißem Wasser, Abreiben mit Alkohol
und noch einer sogenannten antiseptischen

Flüssigkeit. Alle Instrumente, welche mit der

Wunde in Berührung kommen, werden aus-

gekocht. Die Verbandstoffe werden strömendem

Dampfe ausgesetzt (sterilisiert). Der Arzt be-

kleidet sich mit ebenfalls sterilisierter Wüsche

Mantel, Schurz, Haube).

So wird die Haut des Krauten im weiten

Umkreise um die Wunde in ähnlicher Weise

gründlichst gereinigt, dann erst die Wunde

selbst behandelt. (Blutung gestillt, Nähte

angelegt, Verband darüber gelegt.) (Aseptische

Wundbehandlung.)
2. Bei schon verunreinigten Wunden: Die

Säuberung der Hände des Arztes und der

Umgebung der Wunde wird wie oben bc

schrieben vorgenommen. Die schädlichen Wir-
kungen der schon Angedrungenen Eutzüuduugs-
keime werden durch Anwendung sogenannter

antiscptischcr Flüssigkeiten auf die Wunde

bekämpft. Damit können die Wunden gereinigt,

beziehungsweise dünn bestreut werden: auch

werden die Verbandstoffe, welche bei veruu

reinigten Wunden angewendet werden, damit
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imprägniert und so auf die Wunde gelegt.

(Antiseptisches Verfahren.)
Das Ziel der modernen ärztlichen Kunst

ist aber die Vermeidung dieser zum Teil
immerhin giftigen Stoffe durch Anwendung der

bis aufs äußerste ausgebuchten Reinlichkeit

(Asepsis). Die Verunreinigung der Wunden

fährt nicht nur zur Eiterung, zu größeren

Schmerzen infolge entzündlicher Erscheinungen,

sondern bringt noch weitere Gefahrein nämlich
die Aussicht auf Entstellung der sogenannten

W u n d k r a n k heitcn.
Zu diesen gehören hauptsächlich die schweren

Entzündungen und Eiterungen von Lpmph-

drüsen und -gefässcn, die Zellgewebsentzün-

düngen, dann der Wnndrotlauf (die Rose),

der Hospitalbrand, der früher der Schrecken

aller Krankenhäuser war, der Wundstarrkrampf,
die Vlntvergiftungen (Sepsis und Pyämie),
der Milzbrand. Seltener durch Wunden ent-

stehende Krankheiten sind: der Rotz, die Maul-
und Klauenseuche, die Hundswut, Vergiftungen
mit Tuberkulose, Leichengift.

Jeder, der eine frische Wunde
anrührt, denke an die Reihe dieser
schrecklichen Krankheiten, von denen

so viele tätlich verlaufen.

vie oàîelle jap

Das statistische Bureau des japanischen

Kriegsmiuisterinms hat die Arbeiten zur Fest-

stcllung der Verluste des Heeres während
des Feldzuges gegen die Russen jetzt abge-

schlössen und das Ergebnis den japanischen

Zeitungen zwecks Veröffentlichung zur Vcr-
fügnng gestellt. Es darf als endgültig an-

gesehen werden, denn als letzten Zeitpunkt,
auf den die Feststellung sich noch erstreckt,

finden wir den 30. November, also einen

Tag, der am Ende eines Zeitraumes vvn
drei Monaten nach Abschluß des Waffenstill-
standes auf dem Kriegstheater liegt. Die

Zusammenstellung ergibt folgendes:
1. Gefallen 47,132, ihren Wunden erlegen

11,424, an Krankheiten verstorben 21,892
Mann. Znsammen 89,378 Tote.

2. Vvn diesen 89,378 Toten waren Offi-
ziere 2113, Unteroffiziere und Mannschaften

76,998, Nichtkämpfcr 1337.
3. Auf die verschiedenen Truppengattungen

verteilen die Verluste an Toten sich so: Gen-

darmcn 64, Infanterie 64,183, Kavallerie 829,

Artillerie 3937, Pioniere 1941, Train 8139,

GeneralcMirtiermeisterei 81, Aerzte und ärzt-
liches Personal 317, Roßärzte und roßärzt-

liiià Verlultlilte.

liches Personal 11, Musiker 3, Nicht-

kämpfer 1337.
4. Von den einer Krankheit Erlegenen

starben im Felde 16,982, nach der Ueber-

führung in die Heimat 4829, insgesamt 21,892
Mann.

Die Zusammenstellung ergibt mehrere be-

sonders interessante Tatsachen. Erstens zeigt

sie den hohen Stand der ärztlichen Wissen-

schaft der Japaner. Von 133,673 im Gefecht

Verwundeten und 16,436 sonst Verletzten —
wir kennen diese Zahlen aus frühern Ver-
öffentlichnngen Tokioter Blätter - sind nur
11,423 gestorben. Das sind noch nicht 7 von

Hundert! Und von den 293,279 an ge-

wöhnlichen, sowie 17,866 an ansteckenden

Krankheiten, zusammen 221,136 Erkrankten

wurden nur 21,892 nicht geheilt. Die japa-
irischen Aerzte stellten somit 99 von Hundert
aller Kranken im Felde wieder her.

Wir sehen ferner, daß der russisch-japanische

Krieg einer der blutigsten war; forderte er

doch 89,378 Tote und 179,129 Verwundete.

Dieser Viertclmillion gegenüber steht im Knege

1870/71 auf deutscher Seite ein Verlust von

129,689 Mann, worunter 49,743 Tote
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